
 

Kinderbetreuungsgeld neu ab 1.1.2010 
 Pauschalvariante 

30+6 

Pauschalvariante 

20+4 

Pauschalvariante 

15+3 

Pauschalvariante 

12+2 

einkommensabhängiges 

KBG 12+2 

Höhe des KBG 

pro Monat 

  

ca. 436 Euro 

  

ca. 624 Euro 

 

ca. 800 Euro 

  

ca. 1000 Euro 

80% vom Wochengeld; sonst 

80 % von einem fiktiven 

Wochengeld; 

 immer erfolgt Günstigkeits-

vergleich mit Steuerbescheid 

aus dem Jahr vor der Geburt 

ohne KBG; max. 2000 Euro 

Max. Bezugsdauer 

ein Elternteil  

bis max. zum  

30. Lebensmonat 

bis max. zum  

20. Lebensmonat 

bis max. zum  

15. Lebensmonat 

bis max. zum  

12. Lebensmonat 

bis max. zum  

12. Lebensmonat 

Max. Bezugsdauer 

beide Elternteile 

bis max. zum   

36. Lebensmonat 

bis max. zum  

24. Lebensmonat 

bis max. zum   

18. Lebensmonat 

bis max. zum   

14. Lebensmonat 

bis max. zum  

14. Lebensmonat 

Mindestbezugsdauer 

für einen Elternteil 

 

2 Monate 

 

2 Monate 

 

2 Monate 

 

2 Monate 

 

2 Monate 

Erwerbstätigkeit 

nötig? 

 

nein 

 

nein 

 

nein 

 

nein 

 mind. die letzten 6 Monate 

vor der Geburt Ausübung 

einer 

sozialversicherungspflichtigen 

Erwerbstätigkeit 



 

 

 Pauschalvariante 

30+6 

Pauschalvariante 

20+4 

Pauschalvariante 

15+3 

Pauschalvariante 

12+2 

einkommensabhängiges 

KBG 12+2 

Zuverdienst pro 

Kalenderjahr 

60% der Einkünfte 

im Jahr vor der 

Geburt ohne KBG- 

Bezug; mindestens 

Euro 16.200 

60% der Einkünfte 

im Jahr vor der 

Geburt ohne KBG- 

Bezug; mindestens 

Euro 16.200 

60% der Einkünfte 

im Jahr vor der 

Geburt ohne KBG -

Bezug; mindestens 

Euro 16.200 

60% der Einkünfte 

im Jahr vor der 

Geburt ohne KBG - 

Bezug; mindestens 

Euro 16.200 

5.800 Euro 

(entspricht etwa 14 mal der 

Geringfügigkeitsgrenze); 

Keine Leistungen aus der 

Arbeitslosenversicherung 

zulässig 

Zuschlag pro 

Mehrling und Monat 

 

ca. 218 Euro 

 

ca. 312 Euro 

 

ca. 400 Euro 

 

ca. 500 Euro 

 

kein Zuschlag 

Beihilfe zum KBG 12 Monate je 

ca. 180 Euro 

12 Monate je 

ca. 180 Euro 

12 Monate je 

ca. 180 Euro 

12 Monate je 

ca. 180 Euro 

 

keine Beihilfe  

Sonderfall: 

Bezugsverlängerung 

für einen Elternteil 

im Härtefall 

  

(30)+2 

 

(20)+2 

 

(15)+2 

 

(12)+2 

 

(12)+2 

 


